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§ 136

Sicherheitsleistung

(1) Gegenüber Beschuldigten oder Angeklagten, die nicht Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sind und in ihr keinen ständigen 
Wohnsitz haben, kann von der Anordnung oder Vollziehung der Unter
suchungshaft abgesehen werden, wenn durch Hinterlegung von Ver
mögenswerten bei Gericht zu erwarten ist, daß sich der Beschuldigte oder 
der Angeklagte dem Verfahren nicht entziehen und den Ladungen Folge 
leisten wird.

(2) Art und Umfang der Sicherheitsleistung werden vom Staatsanwalt 
und nach Erhebung der Anklage vom Gericht festgelegt. Bei der Hinter
legung ist die sicherheitsleistende Person über die Beschuldigung in 
Kenntnis zu setzen. Die Entscheidung ist dem Beschuldigten oder dem 
Angeklagten bekanntzugeben.

(3) Entzieht sich der Beschuldigte oder der Angeklagte dem Straf
verfahren, gehen die hinterlegten Werte durch Beschluß des Gerichts 
in das Eigentum des Staates über.

§137

Zuständigkeit und Beschwerde

(1) Entscheidungen über die besondere Aufsicht Erziehungsberechtigter 
und die Sicherheitsleistung werden im Ermittlungsverfahren durch den 
Staatsanwalt und nach Einreichung der Anklageschrift durch das Gericht 
getroffen.

(2) Der Beschuldigte oder der Angeklagte kann gegen die gemäß §§ 135 
und 136 angeordneten Maßnahmen bei Gericht Beschwerde einlegen. Er 
ist darüber zu belehren. Die Belehrung ist aktenkundig zu machen. Wur
den die Maßnahmen durch den Staatsanwalt angeordnet, ist die Be
schwerde beim übergeordneten Staatsanwalt einzulegen.

§138

Fahndung

(1) Liegt ein Haftbefehl oder liegen die Voraussetzungen eines Haft
befehls vor und ist der Beschuldigte oder der Angeklagte flüchtig, kann 
er durch den Staatsanwalt zur Fahndung ausgeschrieben werden. Das 
gleiche Recht hat das Untersuchungsorgan, soweit Gefahr im Verzüge 
vorliegt.

(2) Der Staatsanwalt und das Untersuchungsorgan sind berechtigt, Be
schuldigte oder Angeklagte, bei denen die Voraussetzungen eines Haft
befehls nicht gegeben sind, sowie Zeugen und Verdächtige zur Aufent
haltsermittlung auszuschreiben.
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